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benstellung ist festzulegen, bei welchem nutzungsfähigen 
Teilvorhaben die Ökonomie des Gesamtvorhabens zu bestä
tigen ist. Zur Grundsatzentscheidung für das erste nutzungs
fähige Teilvorhaben ist die Standortgenehmigung für das 
Gesamtvorhaben einzuholen. Bauabschnitte von Energie
übertragungsleitungen und von Produktenfernleitungen so
wie Objekte, die zur Einhaltung von Schutzzonen vorgezogen 
werden müssen, sind wie nutzungsfähige Teilvorhaben zu 
behandeln.

(3) Mit der Aufgabenstellung kann die gesonderte Vorbe
reitung bauvorbereitender Maßnahmen sowie der Aufbau 
der dazu erforderlichen Baustelleneinrichtung einschließlich 
der Wohnunterkünfte und der Versorgungseinrichtungen als 
Teilvorhaben festgelegt werden. Bauvorbereitende Maßnah
men sind insbesondere Geländeerwerb, Verlagerung, Gelän- 
deberäumung und -regulierung, ingenieur- und verkehrs
technische Erschließung der Baustelle. Die Grundsatzent
scheidung hat den Gesamtumfang der bauvorbereitenden 
Maßnahmen und des Aufbaus der dazu erforderlichen Bau
stelleneinrichtung zu erfassen.

(4) Im Prozeß der Vorbereitung der Grundsatzentscheidung 
können, wenn der Stand der Vorbereitung eine eindeutige 
Festlegung der technischen und ökonomischen Kennziffern 
ermöglicht, mit vorheriger Zustimmung des Investitionsauf
traggebers und auf sein Risiko

ч— Ausrüstungen und Materialien mit technologisch beding
ten langen Bestellfristen bestellt werden,

— Ausführungsprojekte erarbeitet werden.
Für die Vorhaben des Staatsplanes Investitionen ist dazu die 
Zustimmung der Zentralen Staatlichen Inspektion für Inve
stitionen der Staatlichen Plankommission erforderlich. Für 
alle anderen begutachtungspflichtigen Investitionen, die nicht 
aus dem eigenverantwortlich zu erwirtschaftenden und zu 
verwendenden Investitionsfonds finanziert werden, ist die 
Zustimmung der zuständigen staatlichen Gutachterstelle ein
zuholen. Wird die Aufgabenstellung so ausgearbeitet, daß 
auf ihrer Grundlage gemäß § 12 die Grundsatzentscheidung 
getroffen werden kann, ist die vorherige Ausführungspro
jektierung nicht zulässig.

(5) Bei Neubauvorhaben des Staatsplanes Investitionen 
und bei Neubauvorhaben', die in vom Ministerrat bestätigten 
langfristigen Konzeptionen oder komplexen Programmen 
enthalten sind, kann der zuständige Minister mit Zustim
mung des Vorsitzenden der Staatlichen Plankommission be
reits während der Ausarbeitung der Aufgabenstellung die 
Durchführung vorbereitender Maßnahmen veranlassen. Vor
bereitende Maßnahmen sind insbesondere Geländeerwerb, 
Beräumuhg und Verlagerung (mit Ausnahme von Ortsver
lagerungen bei Tagebauinvestitionen). Für die vorbereiten
den Maßnahmen ist eine Dokumentation zu erarbeiten, die 
nach ihrer Begutachtung zu bestätigen ist. Für die Bestäti
gung gilt § 6 Abs. 3 entsprechend. Dazu sind die erforderli
chen Zustimmungserklärungen der- zuständigen Staatsorgane 
und für das gesamte Vorhaben die Standortzuordnung der 
Staatlichen Plankommission einzuholen sowie die vorläufige 
Finanzierungskonzeption mit der Bank abzustimmen. Die 
Dokumentation ist in die Vorbereitungsunterlagen für das 
Gesamtvorhaben aufzunehmen.

(6) Werden die Neubauvorhaben gemäß Abs. 5 in mehre
ren in sich abgeschlossenen Ausbaustufen bzw. in selbstän
digen Entwicklungsabschnitten realisiert, kann die Ausar
beitung von Aufgabenstellungen für jede Ausbaustufe bzw. 
jeden Entwicklungsabschnitt festgelegt werden. Mit der er
sten Aufgabenstellung ist eine Grobkonzeption bis zum ge
planten Endausbau, eine Nutzeffektsberechnung und die 
Standortbestätigung für das gesamte Vorhaben vorzulegen.

Staatliche Begutachtung

§ 15
(1) Eine Pflicht zur staatlichen Begutachtung besteht für 

Vorhaben des Staatsplanes Investitionen, für Investitions

vorhaben mit Anlagenimporten sowie für Investitionsvorha
ben mit einem Gesamtwertumfang. über 5 Mio M, die nicht 
aus dem eigenverantwortlich zu erwirtschaftenden und zu 
verwendenden Investitionsfonds finanziert werden. Für die 
Investitionsvorhaben, die aus dem eigenverantwortlich zu 
erwirtschaftenden und zu verwendenden Investitionsfonds 
finanziert werden, besteht eine Pflicht zur staatlichen Begut
achtung dann, wenn sie durch die zuständigen Minister, Lei
ter der anderen zentralen Staatsorgane und Räte der Bezirke 
mit den Plänen der Vorbereitung festgelegt wurde. Das be
trifft im wesentlichen Investitionsvorhaben zur materiell- 
technischen Sicherung der Aufgaben der Pläne Wissenschaft 
und Technik, Investitionsvorhaben mit volkswirtschaftlichen 
Verflechtungen zu vor- und nachgelagerten Produktionsstu
fen bzw. zum Territorium, Investitionsvorhaben zur Stär
kung der- Exportkraft der DDR sowie für Neubau bzw. Er
weiterung. Der Vorsitzende der Staatlichen Plankommis
sion bzw. der Präsident der Staatsbank kann die staatliche 
Begutachtung weiterer Investitionsvorhaben festlegen.

(2) Die staatliche Begutachtung von Investitionsvorhaben 
erfolgt durch die Zentrale Staatliche Inspektion für Inve
stitionen der Staatlichen Plankommission und die staatlichen 
Gutachterstellen der Ministerien, anderen zentralen Staats
organe und Räte der Bezirke (nachfolgend staatliche Gut
achterstellen genannt). Die staatlichen Gutachterstellen er
arbeiten Gutachten.

(3) Die Zentrale Staatliche Inspektion für Investitionen der 
Staatlichen Plankommission begutachtet unter Einbeziehung 
von Wissenschaftlern und Experten die Vorhabön des Staats
planes Investitionen und Vorhaben mit einem Gesamtwert
umfang über 20 Mio M, die nicht aus dem eigenverantwortlich 
zu erwirtschaftenden und zu verwendenden Investitions
fonds finanziert werden. Die staatlichen Gutachterstellen der 
Ministerien, anderen zentralen Staatsorgane und Räte der 
Bezirke begutachten die anderen begutachtungspflichtigen 
Investitionsvorhaben ihrer Bereiche.

(4) Der Pflicht zur staatlichen Begutachtung unterliegen 
außerdem Angebotsprojekte, wiederverwendungsfähige Pro
jektlösungen, Investitionsaufwanäsnormative und Bauzeit
richtwerte.

§16

(1) Die staatlichen Gutachterstellen haben bei der Begut
achtung die Grundsätze der Vorbereitung und Durchführung 
und die volkswirtschaftlichen Mindestanforderungen an die 
Effektivität der Investitionen gemäß § 3 durchzusetzen und 
die verantwortlichen Leiter bei der Entscheidungsfindung 
über Investitionsvorhaben entsprechend den volkswirtschaft
lichen Maßstäben wirksam zu unterstützen. Die Verantwor
tung der Investitionsauftraggeber für die Vorbereitung der 
Investitionen wird durch die staatliche Begutachtung nicht 
eingeschränkt.

(2) Gegenstand der staatlichen Begutachtung gemäß Abs. 1 
sind die Unterlagen zur Aufgabenstellung und zur Investi
tionsvorentscheidung, die Dokumentation zur Grundsatzent
scheidung sowie die Dokumentation für vorbereitende Maß
nahmen.

(3) Die Investitionsauftraggeber haben als Voraussetzung 
für die Einreichung von Vorbereitungsunterlagen zur Begut
achtung die Erfüllung der inhaltlichen Anforderungen und 
die Vollständigkeit der Unterlagen entsprechend dieser Ver
ordnung zu gewährleisten. Die Dokumentation zur Grund
satzentscheidung darf grundsätzlich nur zur Begutachtung 
eingereicht werden, wenn die mit der Aufgabenstellung vor
gegebenen Zielstellungen eingehalten und verbessert wer
den.

§17
(1) Durch den zuständigen staatlichen Leiter bzw. örtlichen 

Rat darf für Investitionsvorhaben, für die eine Pflicht zur


